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Sachverhalt:
Die Stadt Klütz stellt die 3. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 15 
auf, um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Einrichtungen der 
touristischen Infrastruktur und der Errichtung von dafür erforderlichen Gebäude 
und Stellplätze zu schaffen. Ebenso soll weiterhin ein öffentlicher Parkplatz für 
die Strandbesucher bestehen und planungsrechtlich gesichert werden.

Die Aufstellung der 3. Vorhabenbezogenen Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
15 erfolgt nach den Vorgaben des Baugesetzbuches nach dem Regelverfahren. 

Das städtebauliche Konzept des Vorhabenträgers wurde in den gemeindlichen 
Gremien vorgestellt und von der Stadt Klütz befürwortet. Auf dieser Grundlage 
wurde der Vorentwurf erstellt und für die frühzeitigen Beteiligungsverfahren 
genutzt. Da bisher die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
erfolgte, wurden auch die Projektunterlagen für die frühzeitigen 
Beteiligungsverfahren genutzt und mit ausgelegt bzw. an die Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange versendet. Die Stadt Klütz hat mit dem 
Vorentwurf des Bauleitplanes die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß 
§ 3 Abs. 1 BauGB und der Behörden und Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
Abs. 1 BauGB und durchgeführt. 

Die Stadt Klütz entscheidet, ob die Aufstellung der 3. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 15 als vorhabenbezogener Bebauungsplan oder als 
Angebotsplan aufgestellt werden soll. 

Folgende Gutachten und Untersuchungen werden nach dem vorliegenden 
Grundsatzbeschluss für die Entwurfsfassung erarbeitet und bilden dann die 
Grundlage für den Entwurfs- und Auslegungsbeschluss:

- Artenschutzfachbeitrag,



- Schallschutztechnische Untersuchung,
- Nachweis der Regenwasserableitung bzw. -versickerung,
- Bodengutachten,
- Nachweis der Natura 2000-Verträglichkeit
- Baumschutz.

Teile des Plangebietes der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 15 liegen 
innerhalb des Küsten- und Gewässerschutzstreifens gemäß § 29 NatSchAG M-V. 
Das Plangebiet liegt innerhalb eines Abstandes von 200 m landwärts von der 
Ostseeküste (§ 89 LWaG M-V). Die Abstimmung diesbezüglich wird im 
Beteiligungsverfahren mit der unteren Naturschutzbehörde sowie mit dem 
Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt geführt. 

Die Stadt Klütz hat sich mit den Anforderungen und Sicherungen zur Infrastruktur 
im Bereich am Strand beschäftigt und dies im Rahmen ihrer Sitzungen behandelt. 
Zuletzt wurde über die Sachverhalte auf der Sitzung des Bauausschusses am 
17.03.2022 sowie im Hauptausschuss am 04.04.2022 gesprochen. 

Infolge der Erhöhung der Raumhöhe im Erdgeschoss auf max. 3,30 m, die die 
Funktion als Gewerberäume berücksichtigt, geht ggf. eine Erhöhung der Trauf- 
und Firsthöhe einher. Die konkreten Höhen werden im weitergehenden 
Aufstellungsverfahren ermittelt und dies wird von der Stadt toleriert, wenn diese 
Höhen auf Grund der Raumhöhen der Gewerberäume erhöht werden müssen.  

Das Gelände im Bereich der Stellplätze ist so zu gestalten, dass die 
Sichtbeziehungen auf die Gewerbeeinheiten verbessert werden.

Die Anteile an Nutzfläche werden differenziert festgelegt und sind im Verhältnis 
von 47 % für Gewerbe und Infrastruktur und 53 % für Ferienwohnungen 
vorzusehen. 

Die Aufstellung erfolgt als vorhabenbezogener Bebauungsplan gemäß § 12 
BauGB. Aus diesem Grund soll auch keine Festsetzung von gestalterischen 
Festsetzungen (örtliche Bauvorschriften über die äußere Gestaltung baulicher 
Anlagen) im Bebauungsplan erfolgen, da in diesem Fall das konkrete Vorhaben 
Bestandteil des Durchführungsvertrages sein wird.  

Darüber hinaus ist die Außenwirkung so zu gestalten, dass es sich nicht nur um 
eine Ferienwohnanlage, sondern auch um einen Schwerpunkt der Infrastruktur im 
Ortsteil Wohlenberg handelt. 
 

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung der Stadt Klütz fasst den Grundsatzbeschluss über die 
Fortführung der Bauleitplanung für die Satzung der 3. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 15. 

- Die Raumhöhe im Erdgeschoss wird auf max. 3,30 m unter 
Berücksichtigung der geplanten gewerblichen Nutzung erhöht. Die 
entsprechend einhergehende Erhöhung der Trauf- und Firsthöhen der 
Gebäude ist anzupassen. 

- Das Gelände im Bereich der Stellplatzflächen ist so abzusenken, dass die 
Sichtbeziehungen auf die Gewerbeeinheiten verbessert werden. 

- Die Flächenanteile für Gewerbe und Infrastruktur sind mit 47 % und die 
Flächenanteile für Ferienwohnungen mit 53 % vorzusehen und 
abzusichern. 



- Die Aufstellung der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 15 erfolgt als 
vorhabenbezogener Bebauungsplan gemäß § 12 BauGB. 

- Hinsichtlich der Außenwirkung ist auf die gewerbliche Nutzung und einen 
Schwerpunkt für Infrastruktur im Ortsteil Wohlenberg hinzuwirken. 

 

Finanzielle Auswirkungen:

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, 
Bewirtschaftung)

Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.
durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:
durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto:

über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen
unvorhergesehen und
unabweisbar und 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger 
Haushaltsführung auszufüllen):

Deckung gesichert durch
Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto: 

x Keine finanziellen Auswirkungen.

Anlage/n:
1 ACAD-Wohlenberg_Konzept_19-10-02-EG öffentlich

2 ACAD-Wohlenberg_Konzept_19-10-02-OG öffentlich

3 ACAD-Wohlenberg_Konzept_19-10-02-DG öffentlich

4 Wohlenberg DIN 277-1 öffentlich

5 Wohlenberg Nutzfläche öffentlich
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